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Index

L34006 Abgabenordnung Steiermark

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

BAO §83 Abs1;

BAO §83 Abs2;

BAO §83 Abs5;

LAO Stmk 1963 §60 Abs1;

LAO Stmk 1963 §60 Abs2;

LAO Stmk 1963 §60 Abs5;

LAO Stmk 1963 §81 Abs1;

ZustG §9;

Rechtssatz

§ 60 Abs 5 Stmk LAO bedeutet nicht, daß Verfahrenshandlungen im Abgabenverfahren der Partei gegenüber, die sich

durch einen gewillkürten Vertreter vertreten läßt, zu setzen wären. Grundsätzlich bewirkt die Bestellung eines

Vertreters, daß Verfahrenshandlungen diesem gegenüber zu setzen sind; der Behörde wird lediglich die Möglichkeit

gegeben, sich allenfalls auch direkt an den Abgabep ichtigen zu wenden; dieser kann auch wirksam Erklärungen im

Verfahren abgeben. Zustellungen im Verfahren haben jedenfalls an den bestellten Vertreter zu erfolgen.
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